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F E S T S E T Z U N G E N

Art  der baulichen Nutzung gem. § 9 Abs.1 Nr.1 BauGB
M  MischqebieCe gern. § 6 BauNVO

“ In dem Mischgebiet sind Vergnügungsstätten gern, s 6 Abs.1 Nr.8 und
Abs.3 BauNVO nicht zulässig.

In dem Sondergebiet sind gern. § 11 Abs.2 BauNVO folgende Nutzungen 
zulässig:

a) Lebensmittel-Suprmarkt mit 1140 m2 Verkaufsfläche 
bl Lebensmittel-Discountmarkt mit 750 m2 Verkausflache 
c) Anlagen nach § 8 Abs.1 und 2 BauNVO, Bewerbebetrieb aller Art, 

Lagerhäuser, Lagerplätze und öffentliche Betriebe, Geschäfts-, 
Büro- und Verwaltungsgebäude, Anlagen für sportliche Zwecke. 

Ausnahmsweise können Anlagen nach i  8 Abs.3 BauNVO, Wohnungen 
für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie Betriebsleiter, die dem 
Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegenüberin Grundfläche und Bau
masse untergeordnet sind, Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und 
gesundheitliche Zwecke zugelassen werden.

Naß der baulichen Nutzung gern. § 9 Abs.1 Nr.1 BauGB
Geschofiflächenzahl 

Grundflächenzahl

FH 12 00 ^  = m3X- ^äudehöhe über Bezugspunkt
'  auf angrenzender Verkehrsfläche

X = Bezugspunkt, z.B. 170,00 uNN

Nutzungsschablone

Bauweise,  Baugrenzen und überbaubare Grundstücksf lächen  
gern. § 9 Abs.1 Nr.2 BauGB

Baugrenze

Geschlossene Bauweise

—ijliiiag i
Überbaubare Grundstücksflache des Mischgebietes

überbaubare Grundstocksfläche des Sondergebietes

Die nicht überbaubaren Drundstücksflachen dienen der 
Renaturierung der Wasserfläche!

V e r k e h r s f lä c h e  gern. § Abs.1 Nr.11 BauGB
Straßenbegrenzungslinie

Straßenverkehrsflächen

W asser f lächen gem. § 9 Abs.1 Nr.16 BauGB
Wasserfläche "Grüner Bach"

Maßnahmen zum Schutz und zur Pf lege von Nalur  
und Landschaft  gem. § 9 Abs.1 Nr.25 BauGB

Bäume Bestand (innerhalb der nicht überbaubaren Grundstücksfläche) 

Bäume Neuanpflanzung (innerhalb der Stellplafzftächen)

Regelungen für den Denkmalschutz gem. § 9 Abs.6 BauGB

Baudenkmal gem. § 3 BSchG NRW

Sonst ige Planzeichen
;\x x x

Flächen, deren Böden erheblich mit umweltgefährdenden 
*x- y  y  y  Stoffen belastet sind gem. § 9 Abs.5 Nr.3 BauGB

Abgrenzung unterschiedlicher Nuizung der Baugebiete

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des 
Bebauungsplans gern. § 9 Abs.7 BauGB

1.1 Bodendenkmäler
Bei Bodeneingriffen im gesamten Bebauungsplangebiet können 
Bodendenkmäler (kultur- und/oder naturgeschichtliche Bodenfunde, 
d.h. Mauern, alte Grabe, Einzelfunde, aber auch Veränderungen in 
der natürlichen Bodenbeschaffenheit, Höhen und Spalten, aber 
auch Zeugnisse tierischen und/oder pflanzlichen Lebens aus 
erdgeschichtlicher Zeit) entdeckt werden. Die Entdeckung von 
Bodendenkmälern ist der Unteren Denkmalbehörde und/oder dem 
Westfälischen Museum für Archäologie/Amf für Bodendenkmalpflege, 
Außenstelle Olpe, In der Wüste 4 57462 Olpe unverzüglich anzuzeigen 
und die Enldeckungssfätte mindestens drei Werktage in unverändertem 
Zustand zu erhalten ( i  15 und 16 DSchG NRW), fa lls diese nicht vorher 
von den Denkmalbehörden frei gegeben wird. Der Landschaffsverband 
Westfalen-Lippe ist berechtigt, das Bodenmaterial zu bergen, auszu
werten und für wissenschaftliche Erforschung bis zu seche Monaten 
in Besitz zu nehmen (§ 16 Abs.4 DSchG NRW).

2.) Niederschlagswasser
Unter Bezugnahme auf § 51a LWG ist Niederschlagswasser nach 
Möglichkeit zu nutzen oder in das Niederschlagswassersysfem einzuleiten. 
Eine Einleitung von Niederschlagswasser in das Schmutzwassersystem 
ist ausgeschlossen.

Sportfläche

Einleitung des V e r fa h r e n s
Analog § 13 BauGB war mit Schreiben des Märkischen Kreises 
vom 11.08.200] die Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben.

Der Bürgermeister 
In Verfityunq:
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Technischer Beigeordneter

Satzun gsbesch luss
Der Rat der Stadt Iserlohn hat am 14.10..2003 die vorliegende 

Änderung des Bebauungsplans Nr.265 gem. § LHIauGB
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als Satzung beschlossen.

Bekanntmachungen Kraf t  t reten
Der Satzungsbeschluss sowie der Ort der dauernden Auslegung 

^  sind gem. § 12 BauGB am 19.12.2003 bekannt gemacht worden.
Bebauungsplan tritt am Tage nach der Bekanntmachung in K ra ft

«■ X IM b h n , den 22.12.2003
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Ubersichtsplan

STADT ISERLOHN
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